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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Bezirksregierung Köln 
Az.: 52.03.09-0023/18/1.1-PF-He 
 
Die AWA Entsorgung GmbH hat für die Änderung der 
Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der 
Zentraldeponie Alsdorf-Warden in 52249 Eschweiler, 
Mariadorfer Straße 2 die Durchführung eines Plan-
feststellungsverfahrens beantragt. 
 
Für dieses Vorhaben ist gemäß § 35 Abs. 2 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) ein Planfeststellungs-
verfahren nach den Vorschriften der §§ 72 ff. des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) durchzufüh-
ren.  
In dem Planfeststellungsverfahren ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen. Für die Durchführung dieses Verfahrens ist die 
Bezirksregierung Köln nach § 2 Abs. 1 i. V. m. An-
hang I der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
(ZustVU) als obere Umweltschutzbehörde zuständig. 
 
Der mit Datum vom 22.03.2018 eingereichte und im 
September 2018 ergänzte Plan umfasst folgende 
Maßnahmen: 
 
- Technische Anpassung der Entwässerungslinie 

- Setzungsbedingte und geometrische Anpassung 

der Rekultivierungsschicht 

 
Das Vorhaben soll auf dem Grundstück Gemarkung 
Kinzweiler, Flur 47, Flurstück 49 durchgeführt werden. 
 
Der zusätzliche Ausgleich der Rekultivierungsschicht 
hat ein Mehrvolumen von ca. 690.000 m³ und besteht 
aus dem gleichen Material wie die bisherige Rekulti-
vierungsschicht. 
 
Für das Vorhaben besteht nach § 6 und Anlage 1 Nr. 
12.2.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) vom 24. Februar 2010 in der derzeit 
geltenden Fassung die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung.  
Die Vorhabensträgerin hat daher einen Bericht zu den 
voraussichtlichen Umweltsauwirkungen des Vorha-
bens und den dazugehörigen Folgemaßnahmen 
(UVP-Bericht nach § 16 UVPG) vorgelegt. In diesem 
UVP-Bericht hat sie die Anpassung der Ausgleichs-
schicht bei der Zentraldeponie Alsdorf-Warden be-
schrieben und den zugrunde gelegten Untersu-
chungsraum des Vorhabens (Deponiescheiben 2 bis 4 
bis zum vorhandenen Randwall bzw. dem Rand der 
neuen Profilierung; umliegende Wohnbebauung) 
definiert. Nordöstlich der Deponie liegt die Stadt 
Warden und südwestlich die Stadt Eschweiler. Es 
werden die durch die Anpassung und Erhöhung der 
im Betrieb befindlichen Deponie möglichen Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Landschaft und Men-
schen betrachtet und dabei Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen bezüglich der möglichen Staub-
Immissionen, Schall-Immissionen und Erosionen 
durch Wind und Niederschlag berücksichtigt. 

Der UVP-Bericht beinhaltet auch eine allgemein verständ-
liche, nicht technische Zusammenfassung zu den voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens. 
 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen), aus dem sich 
Art und Umfang des Vorhabens ergeben, liegt gemäß § 
38 Abs. 1 KrWG i. V. m. § 73 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 und 5 
VwVfG und § 19 Abs. 2 UVPG einen Monat lang in der 
Zeit vom  
 

28.01.2019 bis einschließlich 27.02.2019 

 
an folgenden Stellen zur Einsichtnahme aus: 
 
 

a) Stadt Eschweiler 

Planungsamt 
Zimmer 447 a (4. Etage) 
Johannes-Rau-Platz 1 
52249 Eschweiler 
 
Zeiten:   
montags bis mittwochs  
und freitags:  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
donnerstags: 14:00 Uhr bis 17:45 Uhr 
 

b) Stadt Alsdorf 

Amt für Planung und Umwelt 
Zimmer 603, 6. Etage 
Hubertusstraße 17 
52477 Alsdorf 
 
Zeiten:   
montags bis freitags:  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
mittwochs zusätzlich: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
  

 
Der Antrag auf Planfeststellung zur Änderung der Ober-
flächenabdichtung und Rekultivierung der Zentraldeponie 
Alsdorf-Warden beinhaltet im Wesentlichen folgende 
umweltbezogenen Unterlagen: 
 

 Stellungnahme zur Anpassung der Ausgleichsschicht 

und Auswirkungen auf die Staubsituation, ANECO 

Institut für Umweltschutz GmbH & Co., 10.11.2017 

 Prognose über die zu erwartenden Geräuschemissi-

onen und –immissionen, TAC Technische Akustik, 

07.12.2017 

 Auswertung von Setzungsmessungen, Setzungs-

prognosen für den Hochpunkt der Deponie, Geotech-

nisches Büro Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH, 

17.01.2017 

 
Gleichzeitig wird die Bekanntmachung gemäß § 27 a 
VwVfG auf den folgenden Internetseiten veröffentlicht: 
 
- Stadt Eschweiler unter  

 
http://www.eschweiler.de  
(Rathaus/Bürgerdienste/Amtsblatt)  

 
- Stadt Alsdorf unter  

 
http://www.alsdorf.de  
(Amtliche Mitteilungsblätter/ Amtliche Bekanntma-
chungen)  

http://www.alsdorf.de/


Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 35. Jahrgang, Ausgabe Nr. 1, vom 18.01.2019 Seite 3 

 
 

 

 
Die Planunterlagen werden parallel, d.h. mit Beginn 
der Offenlage bis zum Ende der Einwendungsfrist auf 
der Internetseite der Bezirksregierung Köln unter  
 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_pla
nfeststellungsverfahren/index.html 
 
zugänglich gemacht. Maßgeblich ist der Inhalt der zur 
Einsichtnahme bei den o.g. Stellen in Papierform 
ausliegenden Unterlagen. 
 
Weiterhin können die vorgenannten Unterlagen ge-
mäß § 20 UVPG auch über das zentrale Internetportal 
https://uvp-verbund.de/nw abgerufen werden. 
 
Gemäß § 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG und § 21 Abs. 2 
UVPG kann jeder, dessen Belange durch das Vorha-
ben berührt werden, bis einen Monat nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, also spätestens bis zum  
 

27.03.2019 

 
Einwendungen gegen den Plan erheben. Vereinigun-
gen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG, die auf Grund 
einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsge-
richtsordnung gegen die Entscheidung nach § 74 
VwVfG einzulegen, können innerhalb der Einwen-
dungsfrist Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. Die 
Einwendungen oder Stellungnahmen sind schriftlich 
oder zur Niederschrift an die Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 52, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln, die 
Stadtverwaltung Eschweiler oder die Stadtverwaltung 
Alsdorf unter den o. g. Anschriften zu richten. Mit 
Ablauf der genannten Einwendungsfrist sind bis zur 
Planfeststellung der Deponie alle Einwendungen und 
Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Gemäß § 3 a VwVfG NRW sind Einwendungen, die 
per E-Mail erhobenwerden, nur zulässig, wenn die 
Empfängerbehörde hierfür einen Zugang eröffnet hat 
und die E-Mails mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach dem Signaturgesetz versehen sind. 
Eine Signierung mit einem Pseudonym ist nicht zuläs-
sig. 
 
Die Bezirksregierung Köln hat diesen Zugang eröffnet 
und es gilt folgendes:  
 
Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines 
elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektroni-
scher Signatur an die elektronische Poststelle der 
Bezirksregierung Köln erhoben werden. Die E-Mail-
Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
 
Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sen-
devariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach 
dem De-Mail-Gesetz bei der Bezirksregierung Köln 
erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststel-
le@brk-nrw.de-mail.de. 
 
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden perso-
nenbezogene Daten erhoben. Informationen zu dieser 
Datenerhebung können Sie unter  
 

https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfes
tstellungsverfahren/index.html 
 
einsehen. Zudem wird das Informationsblatt mit den Plan-
unterlagen ausgelegt. 

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung bzw. Stel-
lungnahme setzt voraus, dass aus der Einwendung oder 
der Stellungnahme zumindest der geltend gemachte Be-
lang und die Art der Beeinträchtigung hervorgehen, die 
Einwendung oder Stellungnahme unterschrieben und mit 
einem lesbaren Namen und Anschrift versehen ist. Ein-
wendungen und Stellungnahmen ohne diesen Mindestge-
halt sind unbeachtlich. Bei Einwendungen, die von mehr 
als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht 
werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Na-
men und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner 
zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben. 

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden an den 
Träger des Vorhabens sowie die beteiligten Behörden zur 
Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen der jeweili-
gen Einwender/innen wird deren Namen und Anschrift 
unkenntlich gemacht, soweit diese Angaben nicht zur 
Beurteilung des Inhalts der Einwendung oder Stellung-
nahme erforderlich sind. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die rechtzeitig 
gegen den Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig 
abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 
73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG sowie die Stellungnahmen der 
Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, 
den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die 
Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, erörtert.  

Die Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
und der Stellungnahmen der Behörden gemäß § 73 Ab-
satz 6 Satz 1 und § 73 Absatz 7 VwVfG NRW findet am 
findet am 

Mittwoch, den 10.04.2019, ab 10:00 Uhr 
 

(Einlass ab 09:30 Uhr) 
 

im Ratssaal der Stadt Alsdorf, Hubertusstr. 17,  
52477 Alsdorf statt. 

 

Gegebenenfalls wird die Erörterung am 11.04.2019 an 
gleicher Stelle ab 10:00 Uhr fortgesetzt. 

Der Träger des Vorhabens, die Behörden und diejenigen, 
die Einwendungen erhoben bzw. Stellungnahmen abge-
geben haben, werden von dem Erörterungstermin geson-
dert benachrichtigt. Sind außer der Benachrichtigung des 
Trägers des Vorhabens und der Behörden mehr als 50 
Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Be-
nachrichtigungen durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Ebenso kann die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustel-
lungen vorzunehmen sind. Bei Ausbleiben eines Beteilig-

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://uvp-verbund.de/nw
mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/index.html
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ten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden. 

Der Erörterungstermin ist nach § 73 Absatz 6 Satz 6 
VwVfG i. V. m. § 68 Absatz 1 VwVfG NRW nicht öf-
fentlich. Die Teilnahmeberechtigten werden gebeten, 
rechtzeitig zum Erörterungstermin zu erscheinen und 
sich am Eingang mit Personalausweis oder Reisepass 
auszuweisen. Teilnahmeberechtigte, die sich vertre-
ten lassen, werden außerdem gebeten, eine schriftli-
che Vollmacht auszustellen, die von den bevollmäch-
tigten Personen vorzulegen ist. 

Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen 
zum Verfahren können bis zum Ablauf der Ausle-
gungsfrist bei der für das Verfahren zuständigen Be-
hörde, der Bezirksregierung Köln, angefordert bzw. 
eingereicht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Einwendungsfrist von dem Zeitpunkt der Übermitt-
lung angeforderter Informationen bzw. Beantwortung 
gestellter Fragen unberührt bleibt. 

Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunter-
lagen und die Teilnahme an dem Erörterungstermin 
entstehen, können nicht erstattet werden. 

Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird 
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die 
Einwender/innen und diejenigen, die eine Stellung-
nahme abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Zustellungen vorzunehmen sind. 

Köln, den 15.01.2019 
 
Im Auftrag 
gez. Mühlenbein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


